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Examen im Bundesstaatsrecht 

(IuR I – Reglement 2001) 
 
 
 

Hinweise 
 
 

1. Lesen Sie zuerst die Fragen aufmerksam durch, bevor Sie zu schreiben beginnen. 
2. Bitte achten Sie auf die Zeit (2 Stunden). 
3. Beantworten Sie bitte sämtliche Fragen der Teile I und II. Beide Teile ergeben jeweils eine 

Zwischennote. Die Gesamtnote berechnet sich aus dem Durchschnitt beider Zwischennoten. 
Für die Frage der Auf- oder Abrundung ist der Gesamteindruck entscheidend. 

4. Nebenfachstudenten beantworten ebenfalls alle Fragen. 
 
 

VIEL GLÜCK!!!! 
 
 
 

Teil I  
THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

(ca. 60 Minuten): Total 33 Punkte 
 
 
 
 
1. «Die Schweiz ist ein Rechtsstaat». Was heisst das? Erklären Sie. (6 Punkte) 
  
 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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___________________________________________
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2. Nehmen Sie zu folgenden Behauptungen Stellung und begründen Sie Ihre 

Stellungnahme (Total: 9 Punkte) 
 a) Die Kantone sind souverän. (3 Punkte) 
 b) Die Kantone sind autonom. (6 Punkte) 
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3. Im Kanton F. steht es mit der Justiz nicht zum Besten. In den vergangenen 

Jahren haben gleich mehrere Skandale das Vertrauen in die Justiz erschüttert. 
 Vor diesem Hintergrund starten engagierte Bürgerinnen und Bürger eine 

Verfassungsinitiative (auf Kantonsebene!) und fordern die Schaffung eines 
sog. Justizrates. Die Kantonsverfassung sollte demnach wie folgt abgeändert 
werden: 
 
4. Abschnitt: Justizrat 

 
Art. 23 Allgemeines 
Der Justizrat ist Wahl- und Aufsichtsbehörde über die Justiz. 

Art. 23a Zusammensetzung und Bestellung 
1 Der Justizrat besteht aus: 

a) einem Mitglied des Grossen Rates 
b) einem Mitglied des Regierungsrates 
c) einem Mitglied des Kantonsgerichts 
d) einem Mitglied des Anwaltsverbandes des Kantons F. 
e) einer ordentlichen Professorin bzw. einem ordentlichen Professor der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität F. 
f) einem Mitglied der Staatsanwaltschaft 
g) einem Mitglied der erstinstanzlichen Gerichtsbehörden 
h) zwei anderen Mitgliedern 

2 Die Mitglieder des Justizrates werden vom Grossen Rat gewählt (…) 



 IuR I Examen – Herbst 2004 
 

- 4 - 

3 Sie werden für fünf Jahre gewählt und können nicht mehr als zwei Amtsperioden 
nacheinander Mitglied des Justizrates sein. 

 
Art. 23b Aufsicht 
1 Der Justizrat übt die Administrativ- und Disziplinaraufsicht über die richterliche Gewalt 
aus. 
2 In diesem Rahmen kann er Untersuchungen durchführen und Massnahmen treffen. In 
schwerwiegenden Fällen steht ihm das Recht zu, Richterinnen und Richter ihres Amtes zu 
entheben. 
3 Die Einzelheiten werden im Gesetz geregelt. 

 
Art. 23c Wahlen 
1 Richterinnen und Richter werden vom Justizrat auf vier Jahre gewählt. 
2 Eine Wiederwahl ist möglich. 
3 Die Einzelheiten werden im Gesetz geregelt. 

 
Im Rahmen der Beurteilung der Gültigkeit dieser Volksinitiative werden Sie 
als Expertin/Experte beigezogen. Bitte beantworten Sie folgende Fragen (Total: 
18 Punkte): 
 

  a) Wo sehen Sie allenfalls Probleme hinsichtlich der Vereinbarkeit dieser 
Volksinitiative mit dem Bundesrecht? Zeigen Sie die kritischen Stellen im 
Initiativtext auf. (12 Punkte) 

  b) Wer kann auf Bundesebene in welchem Verfahren über die Gültigkeit 
dieser Initiative entscheiden? (Lassen Sie also den Grossen Rat weg, der 
gestützt auf kantonales Recht eine Prüfung vornimmt) (6 Punkte) 
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Teil II  

STAATSRECHTLICHE BESCHWERDE 
(ca. 60 Minuten): Total 20 Punkte 

 
 
Peter Klöti ist Eigentümer einer Liegenschaft mit einem in den Jahren 1911/1912 im 
Jugendstil erbauten Theatersaal. Das Gebäude umfasst im Parterre neben diesem 
Theatersaal weitere Räume, die heute als Café-Restaurant sowie als Verkaufsgeschäft 
genutzt werden. Im 2. und 3. Stock befinden sich Wohnungen. 
 
Mit Verfügung vom 14. Mai 2003 beschloss das Departement für Kulturpflege des 
Kantons X., das beschriebene Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen. Das 
Departement stützt sich dabei u.a. auf folgende Bestimmung: 

 
Art. 2 des kantonalen Denkmalschutzgesetzes  
1 Als Denkmäler gelten Einzelwerke, Ensembles und deren Reste, die wegen ihres kulturellen, 
geschichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen Wertes erhaltenswürdig sind. 
2 Als solche kommen namentlich in Betracht 
a) öffentliche und private Bauwerke, wie Kirchen, Wohn- und Geschäftshäuser, Arbeitersiedlungen, 
Gaststätten, Fabriken, technische Anlagen, Befestigungsanlagen. 
… 
 

Peter Klöti hat gegen die Unterschutzstellung erfolglos beim Verwaltungsgericht des 
Kantons X. rekurriert. Dieses wies seine Beschwerde am 17. September 2004 ab. 
 
Klöti möchte den Entscheid ans Bundesgericht weiterziehen. 
 
Fragen: 
1. Mit welchem Rechtsmittel gelangen Sie ans Bundesgericht? Prüfen Sie die 

Eintretensvoraussetzungen. (8 Punkte) 
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
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2. Entwerfen Sie als Rechtsanwalt/Rechtsanwältin von Peter Klöti eine 

materielle Begründung für die entsprechende Beschwerde. Weisen Sie 
gegebenenfalls kurz auf allfällige (materielle) Schwachstellen in Ihrer 
Begründung hin (12 Punkte). 
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